
Merkmale einer Rechnung  
 

Steuerberater 
Dr. Max Mustermann 

Steuerfreistraße 3 
2222 Bilanzen 

 

UID-Nr: ATU 12345678 
 
 
Herrn/Frau/Firma 
 
 

Wien, 12.02.2007 
 

 
Rechnung Nr. 1/07 

 UID – Nummer Aussteller 
und Empfänger (siehe §11 

Z2.) 

fortlaufende 
Nummer 

Ausstellungsdatum 

 
Leistung: Wir haben im Zeitraum vom 1. bis 31. Jänner 2007 folgende Leistung erbracht: 

 
Genaue Beschreibung der Leistung 

 
 netto: €  

Steuersatz und 
Steuerbetrag + 20 % UST    € ........................

Summe     € ........................ 

 
 
§ 11.“(1) Führt der Unternehmer Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 aus, so ist er berechtigt, Rechnungen 
auszustellen. Führt er die Umsätze an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine 
juristische Person, soweit sie nicht Unternehmer ist, aus, ist er verpflichtet, Rechnung auszustellen. Diese 
Rechnungen müssen die folgenden Angaben enthalten: 
1. den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers;  
2. den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der sonstigen 

Leistung; bei Rechnungen ab € 10.000,- ist die UID Nr. des Leistungsempfängers anzugeben (ab 
1.7.2006) 

3. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und den 
Umfang der sonstigen Leistung; 

4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich die sonstige 
Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die abschnittsweise abgerechnet 
werden (z.B. Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe des Abrechnungszeitraumes, soweit dieser 
einen Kalendermonat nicht übersteigt;  

5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz, im Falle einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis, dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung 
gilt; 

6. den auf das Entgelt (Z 5) entfallenden Steuerbetrag. 
Weiters hat die Rechnung folgende Angaben zu enthalten: 
- das Ausstellungsdatum; 
- eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 

Rechnung einmalig vergeben wird; 
- die dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 
(6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag „150,-- EURO“ nicht übersteigt, genügen folgende 

Angaben: 
1. Der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 
2. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und 

der Umfang der sonstigen Leistung;  
3. der Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über den sich die Leistung 

erstreckt; 
4. das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe und 
5. der Steuersatz. 
 


